
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 22. Februar 2023 
20. Wahlperiode 

Unterrichtung 20/62 

der Landesregierung 
 
Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über den barriere-
freien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen  

Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Hin-
weis auf Artikel 28 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbin-
dung mit dem Parlamentsinformationsgesetz. 

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration 
und Gleichstellung  

Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss 

 

 







Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über 
den barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen

öffentlicher Stellen

Vom 7A 2 - ^

Aufgrund des § 17 Nummer 4 bis 7 des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes 
vom 29. März 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 364) verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Landesverordnung überden barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen vom 4. September 2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 346) 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird die Angabe „§ 12a des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 12 des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes vom 29. 
März 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 364)“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

,a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 12a“ durch die Angabe „§ 12“ ersetzt.

bb) In Satz 1 und 2 wird die Angabe „§ 12c Absatz 2 Nummer 2“ jeweils durch die 
Angabe „§ 14 Absatz 2 Nummer 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 12c Absatz 2 Nummer 2“ durch die Angabe „§
14 Absatz 2 Nummer 2“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „gewünscht wird, in“ die Wörter „für sie 
wahrnehmbarer“ eingefügt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 12c Absatz 3“ wird durch die Angabe „§ 14 Absatz 3“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „§ 12c Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a“ wird durch die Angabe 
„§ 14 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a“ ersetzt.

bb) Die Angabe „§ 12e“ wird durch die Angabe „§ 16“ ersetzt.



3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 12d Absatz 1“ wird durch die Angabe „§ 15 Absatz 1“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 12d Absatz 2“ wird durch die Angabe „§ 15 Absatz 2“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „§ 12a“ wird durch die Angabe „§ 12“ ersetzt.

bb) Nach den Wörtern „teilen mit,“ werden die Wörter „welche Websites und 
mobilen Anwendungen sie betreiben,“ eingefügt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 12e“ wird durch die Angabe „§ 16“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 12a“ wird durch die Angabe „§ 12“ ersetzt.

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2 * ■ Februar 2023

Artikel 2

Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung

/ Aminata Toure
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